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§ 6 WWAG Festsetzung und Fälligkeit
der Abgabenschuld

 WWAG - Wiener Wettterminalabgabegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2018

 (1) Die Anmeldung von Wettterminals (§ 5 Abs. 1) gilt als Abgabenerklärung für die Dauer der Abgabep2icht. Die

Abgabe ist erstmals zum Termin für die Anmeldung und in der Folge jeweils bis zum Letzten eines Monats für den

Folgemonat zu entrichten.

(2) Die Verp2ichtung zur Entrichtung der Abgabe endet erst mit Ablauf des Kalendermonates, in dem die Abmeldung

des Wettterminals erfolgt oder die Abgabenbehörde sonst davon Kenntnis erlangt, dass der Apparat nicht mehr

gehalten wird.

(3) Ansuchen um Zahlungserleichterung führen nicht zur Aufhebung der Verp2ichtung zur Entrichtung des

Säumniszuschlages und nicht zur Hemmung der Einbringung der Abgabe.

In Kraft seit 01.09.2016 bis 31.12.9999
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